
 

 

Z-19.17-1872  7. März 2018   
7. März 2023  

ACO Passavant GmbH 

Ulsterstraße 3 

36269 Philippsthal  

 

Rohrabschottung "System JET Flachdachablauf DN 70" 

der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1872 vom 6. März 2013. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

14.02.2018 III 62-1.19.17-257/17 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 6. März 2013 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1872 
werden durch folgende Fassung ersetzt: 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender 
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien 
dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid 
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst die darin aufgeführte Bauart und gilt 
bezüglich dieser Bauart zugleich als allgemeine Bauartgenehmigung. 

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorge-
legten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert: 

 

1. Der Abschnitt 1 ändert sich wie folgt: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "System JET Flachdachablauf DN 70" genannt, als  

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Dächer min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 120, Benennung (Kurzbezeichnung) F 120-AB 
nach DIN 4102-22 oder 

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Dächer 
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 90-AB nach DIN 4102-22 oder 

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 60 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Dächer 
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 60-AB nach DIN 4102-22 oder 

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Dächer 
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 30-A, nach DIN 4102-22. 

 Die Rohrabschottung dient zum Schließen von Öffnungen in Dächern nach Abschnitt 1.2.1 in 
die Dachabläufe sowie daran angeschlossene Rohre nach Abschnitt 1.2.3 eingebaut sind 
und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten, von 90 Minuten, von 
60 Minuten bzw. von 30 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnun-
gen. 

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einem Dachablauf mit Brandschutz-
element sowie einem Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist gemäß Abschnitt 4 aus den 
Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung darf nach Maß-
gabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften in Dächern angewendet werden, die als äußere 
raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen der 
Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60 oder F 30 entsprechen müssen. 

1.2.2 Die Rohrabschottung darf in Dächern aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton errichtet 
werden. Die Dächer müssen den Technischen Baubestimmungen entsprechen und hinsicht-
lich der baulichen Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit3 mindestens 
120 Minuten bzw. feuerbeständig bzw. hochfeuerhemmend bzw. feuerhemmend sein 
(s. Abschnitt 3.1.1). 

 Die Dicke der Dächer  muss mindestens 15 cm betragen.  
1
  DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrab-

schottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse in Revisionsöff-
nungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

2
  DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 
3
  Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den baulichen Anforderungen erfolgt gemäß der Technischen 

Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, 
Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Ausgabe 
2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6. 
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1.2.3 Die Rohrabschottung darf zum Schließen von Öffnungen angewendet werden, wenn die 
hindurchgeführten Installationen folgende Bedingungen erfüllen4: 

 Dachablauf5 aus Edelstahl mit einer Nennweite DN 70 der Firma ACO Passavant, 
36457 Stadtlengsfeld, in ein- oder zweiteiliger Ausführung 

 Anschluss von Rohren für Abwasserleitungen mit einer Nennweite DN 70 nach 
Abschnitt 3.2.1 unterhalb des Dachablaufs 

 Anordnung der Dachabläufe und Rohre senkrecht zur Bauteiloberfläche 

 wahlweise Anordnung der Rohrbegleitheizung "Flachdachheizung" Art.-Nr. 0174.84.32 
nach Abschnitt 3.2.2 

1.2.4 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dürfen nicht durch die 
Rohrabschottung hindurchgeführt werden. 

1.2.5 Die Verhinderung von Zerstörungen an den angrenzenden, raumabschließenden Bauteilen 
sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch temperaturbedingte Zwängungs-
kräfte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.  

1.2.6 Für die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen oder für andere Dachabläufe 
bzw. Rohre oder für andere Anwendungsbereiche als nach den Abschnitten 1.2.1 bis 1.2.3 
ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen. 

1.2.7 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.  

 Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz gestellt werden, 
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu führen. 

 Es ist im Übrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeinträchtigt wird. 

 Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt. 

 

2. Der Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung: 

2.2.1 Allgemeines 

 Die für die Herstellung der Rohrabschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen 

 den jeweiligen Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1 bis 2.1.4 entsprechen und 

 verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen 
Landesbauordnung. 

 

3. Der Abschnitt 2.2.2.2 wird gestrichen. 

 

4. Der bisherige Abschnitt 2.2.2.3 wird Abschnitt 2.2.2.2. 

 

5. Der Abschnitt 3.1.1 wird wie folgt geändert 

3.1.1 Die Rohrabschottung darf in Dächer aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton-Bau-
platten eingebaut werden. 

 Die Dächer müssen den technischen Bestimmungen und den Bestimmungen des Ab-
schnitts 1.2.1 entsprechen. 

 

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt 

Abteilungsleiter 

 
4
  Technische Bestimmungen für die Ausführung von Rohrleitungsanlagen und die Zulässigkeit von Rohrdurch-

führungen bleiben unberührt. 
5
  Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.  
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